
Gemeinde P f r 0 n d 0 r f 

pebauungsplan "Brunnwlesen" 

A) Planungsrechtliche Festsetzungen: 

1.) Art der baulichen Nutzung: 

2. ) Maß der baul ichen Nutzung! 

a) 

b) 

c) 

3,) Bauweise! 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4: ßauNVO) WA 

zahl der VOllgeschosse 
o 

1 Volgeschoss mit 30 Dachneigung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 
Ausnahme Gebiet zwischen " Straße D" - u. "Straße EU 
(FW. 224) - FW. 221 

2 VOllgeschoBse (E.G. u . O.G.) mit 30° Dachneigung: 
zwischen "Straße D" - "Straße E" (t'H. 224) - (FW. 221) 

1 Vo~eschoss mit Flachdach = westl. "StraßeE" 
(FW. 224) 

Grundflächenzahl : 0.3 
Geschossflächenzahl : bei 1 VOllgeschoss 0.3 

bei 2 Vollgeschoss. 0.5 

offene Bauweise 



B) BauGrdnungsrechtl1che Festsetzungen: 

. a ) Ha uptgebäude: 

b) Garagen: 

c ) Nebengebäude: 

d) Einfriedigungen: 

e) Ge länd eg es t~l t ung: 

f) Aussenputz und Farbgebung: 

C) Begründung ;. 

Für die Stellung und Firstr icht ung gelten für di e 
Hauptgebäude die Eintragungen 1m I3ebauuPogsplau . 

1 Vollgesch088 mit 300 Dachneigung, 
Dachf~rm: Satteldach 
KniestQck: bis zu 50 C1I\ Höhe zulässig 
Dachaufbauten: nicht zugelassen 
Dachdeckung : engobierte Ziegel 

2 VOllgeschosse (E.G. u. 0.0.) mit ,30
0 
DaChneigu~ 

Da,chform: Satteldach 
Kniestock: nicht zulässig 
Dachaufbauten: nicht zugelassen 
Dacbdeckung: engobierte Ziegel 
Sookelhöhe: in der Mitte des Gebäudes ni cht mehr 
als 50 cm tiber dem natürlichen Geländ'e 

Garagen sind massiv oder feuerhemmendauszuflihrenj 
Dachform: Sattel-ooer Pultdach 

Daclmeigung: 18 - 25° bei Ziegeldeckung 
o 

8 - 12 bei Wellasbestzementplatten 

Garagen sind möglichst als Grßnzbaut~n und gegebencn-
f~lls im Zusammenhang mit Garagen auf dem Nachbar-
grundst ück als eine Einhei t innerhalb der bebaubaren 
Grundstücksfläche zu errichten. Bei 'Hauptgebäuden 
m.1 t 1 VollgeschosB sollen die Garagen nach Möglichkeit 
an das lIau~tgeb ä ude unter gemeinsamem Dach angeba u t 
werden. 
Kellergaragen sind nich t zugelassen. 

Nebengebäude wi e Schuppen und Klei ntierställe können 
bis zu einer Grundfläche von 8 qm ausnahmsweise inner-
halb der bebaubaren Grundstücksfläche zugelassen wer der> 
Die Nebengebäude soll te,n möglicherweise als r Uc k -
wärtigen Anbau an die Gar agen in gl eicher Bauart , 
Dachfläche und Dachdeckung wie die Garage erstellt 
wer den. Garagen und Nebengeb'äU<le s i nd im Zus"ammenhang 
mit der Planung der Hauptgebäude i m-Baugesuch darzu-
stell e n . 

Entlang der St r a~ sind mi t einer ca, 25 cm hohen 
Sockelmauer aus Bruchsteinen oder aus schalungsrauhem 
Beton undeiner dahinters1tzenden Hecke aus boden-

Gesamthöhe höchgtens 1,00 m. 
Unter Anpassung an die N'acnbargrundstUcke 1st .auf 
eine einheitl iche Ausführung der Einfr1ed ig ung ~n zu 
achten. 

Das Gelände darf durch Abgrabungen oder AuffUllungen 
nicht Ubermäss1g verände ~ t werd~n . Die Verhältnisse 
der NachbargrundstUeke sind zu berücksichtigen. Dem 
&~ugesuch 1st ein Geländeschnitt beltUB.gan. 

Die Aussenseiten der Gebäude sind zu verputzen, wobei 
keine auffallenden FartJen verwendet werden dtlrfen. 

Um die Nachfrage an Bauplätzen in. (';}er Gemeinde Pfrondorf zu befriedigen, soll dieses 
Baugebie t als all gemei nes WOhngebiet ausgewiesen werden. Das Bedürfnis fUr WQhnungen 
wächst s tändig. Der Bedarf an BAuland 1st daher dringend. Der Bebauuuglfplan setzt die 
städtebauliche Ordnung für dieses Geblet fest. 
Um dlbe städtebauliche Neuordnung durchZ1lfUhren, 1st für dieses Gebiet eine Umlegung 
erforderli ch . 
Der Ge~in de Pfrondorf werden an Ersch~iessungkosten etwa 350.000,. - DM el'ltstehen. 




